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Sachverhalt und Antrãge 

In ihrer Entscheidung voin 6. Juli 1988 hat die Einspruchs-

abteilung den Einspruch gegen das europäische Patent 

0 073 878 als unzulàssig verworfen. 

Gegen diese Entscheidung hat der Beschwerdeführer 

(Einsprechender) am 5. September 1988 unter gleichzeitiger 

Entrichtung der GebUhr Beschwerde eingelegt und beantragt, 

die Entscheidung aufzuheben und das Einspruchsverfahren 

fortzusetzen. Eine Beschwerdebegründung wurde nicht 

eingereicht. 

Mit Schreiben vom 20. September 1989 hat die Geschäfts-

stellenbeamtjn der Beschwerdekammer die Beschwerdeführerin 

auf das Fehien einer Beschwerdebegründung und die 

voraussichtliche Verwerfung der Beschwerde als unzulässig 

aufmerksam gemacht sowie auf Artikel 122 EPU hingewiesen. 

Die Beschwerdeführerin hat sich weder zu de..n Schreiben der 

Geschãftsstelle geäui3ert noch die Wiedereinsetzung in den 

vorigen Stand beantragt. 

EntscheidungsgrUnde 

Da eine Beschwerdebegründung nicht eingegangen ist, wird die 

Beschwerde gemdB Artikel 108 in Verbindung mit Regel 65 (1) EPU 

als unzulãssig verworfen. 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird als unzulãssig verworfen. 

Der Geschãftsstellenbeamte: 
	Der Vorsitzende: 

M. Beer 	 K. Lederer 
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